
Das Paket beinhaltet:
- Hochwertiger Wandbau in anspruchsvollem Design 
- Gemeinschaftliche Besprechungsmöglichkeiten
- Teppich
- Beleuchtung
- Theke
- Barhocker
- Reinigung und Entsorgungsservice zur Laufzeit
- 3 Ausstellerausweise
- Teilnehmerausweis Kongress MedTech Summit (Paket 2) 
- Zugang zum Partnering Event (Paket 2)

Marketing-Services für Direktaussteller:
- Eintrag in der online Aussteller- und Produktdatenbank
- Auslage von Presseinformationen
- 100 Print-Eintrittsgutscheine
- 100 E-Codes für die Bewerbung Ihrer Teilnahme
- 500 Werbemarken
- 100 Besucherprospekte

Exklusive Besucherwerbung in:
- Pressemitteilungen
- Newslettern
- Messe-Guide vor Ort
- der Veranstaltungshomepage

Das Angebot ist limitiert und gilt nur für Unternehmen mit weniger als 15 Beschäftigten und maximal 2 Million EUR Umsatz.
Die Entscheidung über die Zulassung obliegt der NürnbergMesse GmbH.

Alle Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist. Die beiliegenden 
Besonderen und Allgemeinen Teilnahmebedingungen erkennen wir in allen Punkten an. Die genannten Firmendaten können bereits erfasst und veröffentlicht 
werden.
Wir können der Nutzung unserer Daten durch die NürnbergMesse GmbH für Werbezwecke jederzeit schriftlich (NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471
Nürnberg) oder per E-Mail (info@nuernbergmesse.de) widersprechen.

Anmeldung als „junges, innovatives Unternehmen“ und Anerkennung der Teilnahmebedingungen

Paket 1(exkl. Ticket MedTech Summit) 490 EUR 
Paket 2 (inkl. Ticket MedTech Summit) 690 EUR

Anmeldung zur Teilnahme am Innovation Market Place

Beipieldarstellung - Änderungen vorbehalten



Produktverzeichnis  
der Fachmesse 
MT-CONNECT 2018
Unser Angebot als Direkt aussteller 
ist wie folgt einzuordnen:
(Zutreffendesbitteankreuzen)

BFirmenname
Direktaussteller

Achtung 
DiesesBlattistBestandteilder„AnmeldungalsDirektaussteller“.
DieRücksendungistfürdenEintragdesDirektausstellersinderAussteller-
undProduktdatenbankaufwww.mt-connect.dezwingenderforderlich!

 1. Elektronik und Mikrotechnologie
	 1.1 ElectronicManufacturingServices(EMS)
	 1.2 ElektronischeBauteile
	 1.3 EmbeddedSystems
	 1.4 Hochfrequenztechnologie
	 1.5 Kabel
	 1.6 Lasertechnologie
	 1.7 Leistungselektronik
	 1.8 Leiterplattentechnik
	 1.9 Optik&Optoelektronik
	 1.10 Sensorik
	 1.11 Stromversorgung(Batterien,Netzteile)

 2. IT und Software
	 2.1 App-Entwicklung
	 2.2 Augmented/VirtualReality
	 2.3 Bildverarbeitung/Mustererkennung
	 2.4 Bioinformatik/BigData
	 2.5 Clouddienste/WebbasierteDienste
	 2.6 Hardware/Computertechnik
	 2.7 IT-Sicherheit/Datensicherheit
	 2.8 Kommunikationstechnik
	 2.9 Krankenhaus-IT(KIS/RIS/PACS)
	 2.10 Mensch-Maschine-Schnittstellen(HMI)
	 2.11 Softwareentwicklung

 3. Metallverarbeitung
	 3.1 Draht-/Bohrerodieren
	 3.2 Drehen/Fräsen/Schleifen/Zerspanen
	 3.3 Gussverfahren/Tiefziehen
	 3.4 Laserschneiden/Laserbearbeitung
	 3.5 Metall-Kunststoffverbindungen
	 3.6 Schmieden
	 3.7 Stanzen/Biegen

 4. Kunststoff- und Keramikverarbeitung
	 4.1 Blasformen/Extrusion
	 4.2 Drehen/Fräsen/Zerspanen
	 4.3 Mikrospritzguss
	 4.4 Spritzguss
	 4.5 Assemblieren

 5.  Materialien und Oberflächen
	 5.1 Legierungen
	 5.2 Metalle
	 5.3 Nanotechnologie
	 5.4 Oberflächenfunktionalisierung
	 5.5 Polymere
	 5.6 Silikone
	 5.7 Textilien
	 5.8 Verbundwerkstoffe

 6. Maschinenbau und Produktionsprozesse
	 6.1 AdditiveFertigung
	 6.2 Automation
	 6.3 Druck
	 6.4 Formenbau
	 6.5 Lohnfertigung
	 6.6 Reinraum/Klimatechnik
	 6.7 Robotik
	 6.8 Sterilisation
	 6.9 Verpackung
	 6.10 Werkzeugbau

 7. Services
	 7.1 Auftragsfertigung
	 7.2 Auftragsforschung/Auftragsentwicklung
	 7.3 Beratung
	 7.4 Design
	 7.5 Dokumentation/Übersetzung
	 7.6 Finanzierung/Förderung
	 7.7 Ingenieurdienstleistung
	 7.8 Marketing/Vertrieb
	 7.9 Patente&IP
	 7.10 RegulatoryAffairs
	 7.11 Personal
	 7.12 Test-/Analyseverfahren
	 7.13 Veröffentlichungen/Publikationen
	 7.14 Weiterbildung/Schulung
	 7.15 Zertifizierung
	 7.16 Zulassung
	 7.17 Sonstige



Produktverzeichnis  
der Fachmesse 
MT-CONNECT 2018
(Fortsetzung)

Unser Angebot als Direkt aussteller 
ist wie folgt einzuordnen:
(Zutreffendesbitteankreuzen)

OrtundDatum FirmenstempelundrechtsverbindlicheUnterschriftdesDirektausstellers

DiebeiliegendenBesonderenundAllgemeinenTeilnahmebedingungenerkennenwirinallenPunktenan.Die genannten Firmendaten und Exponate können bereits erfasst 
und veröffentlicht werden.

BFirmenname
Direktaussteller

Achtung 
DiesesBlattistBestandteilder„AnmeldungalsDirektaussteller“.
DieRücksendungistfürdenEintragdesDirektausstellersinderAussteller-
undProduktdatenbankaufwww.mt-connect.dezwingenderforderlich!

 8.  Herstellung von Medizinprodukten
	 8.1 AktiveImplantate
	 8.2 Anästhesie/Beatmung/Wiederbelebung
	 8.3 Behandlungsraumausstattung
	 8.4 CT/MR/PET/3D-Bildgebung
	 8.5 ChirurgischeInstrumente
	 8.6 Dental
	 8.7 Diagnostika
	 8.8 Dialyse/Apherese
	 8.9 Elektrochirurgie/Kryochirurgie/Laserchirurgie
	 8.10 ElektromedizinischeGeräte
	 8.11 Endoskopie/Laparoskopie
	 8.12 Injektion/Punktion/Transfusion
	 8.13 Intensivpflege
	 8.14 Krankenhausausstattung
	 8.15 Krankenpflege/Hygiene/medizinischeBedarfsartikel
	 8.16 Krebsdiagnose/Krebstherapie
	 8.17 Laborausstattung/Laborbedarf
	 8.18 Laserdiagnose/Lasertherapie
	 8.19 NichtaktiveImplantate/Biomaterialien
	 8.20 Nuklearmedizin
	 8.21 Ophthalmologie
	 8.22 Orthopädietechnik
	 8.23 Rehatechnik
	 8.24 Robotik/Navigation
	 8.25 Röntgenstrahldiagnose/-therapie
	 8.26 Telemedizin/HomeCare/AAL
	 8.27 Ultraschalldiagnostik/-therapie
	 8.28 Sonstige

Ausstellungsgüter und / oder Dienstleistungen des 
Direktausstellers:

Deutsch,inStichworten,max.4Zeilen:

Englisch,inStichworten,max.4Zeilen:

Hinweis 
FürÄnderungen/ErgänzungenzudenAngabendesDirektausstellersin
derAussteller-undProduktdatenbankaufwww.mt-connect.dewirdsich
dieOnline-Redaktionrechtzeitigmelden.



Besondere Teilnahmebedingungen 
der Fachmesse  
MT-CONNECT 2018

Alle genannten Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist.

1. Veranstaltungsort, Dauer, Öffnungszeiten
Veranstaltungsort: Messezentrum Nürnberg
Dauer: Mi 11. – Do 12. April 2018
Öffnungszeiten:  Mi 11. April 2018   10:00 –18:00 Uhr
  Do 12. April 2018   10:00 –17:00 Uhr

2. Veranstalter
 NürnbergMesse GmbH 
Messezentrum, 90471 Nürnberg, Deutschland 
T +49 9 11 86 06-0, F +49 9 11 86 06-82 28 
mt-connect@nuernbergmesse.de 
www.mt-connect.de 
www.nuernbergmesse.de 
Geschäftsführer: Dr. Roland Fleck, Peter Ottmann
Registergericht Nürnberg HRB 761
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

3.  Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlagen für die Teilnahme an der Fachmesse MT-CONNECT 2018 
sind die Besonderen und Allgemeinen Teilnahmebe dingungen (einschließlich 
Ergänzungsvereinbarung) für Messen und Ausstellungen, die Hausordnung der 
 NürnbergMesse, die organisato rischen (z. B. Ausstellerinformationen), technischen  
(z. B. Online AusstellerShop) und die übrigen Bestimmungen, die dem Aussteller 
vor Veranstaltungsbeginn zugehen.
Erbringt die  NürnbergMesse auf Grund gesonderter Beauftragung  weitere Messe- 
services durch einen ServicePartner, so gelten hierfür im Falle einer Nichtüberein-
stimmung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen ServicePartners 
vorrangig vor diesen Besonderen Teilnahmebedingungen.

4. Zulassung/Standflächenbestätigung
In Ergänzung zu Punkt 2 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Messen 
und Ausstellungen gilt Folgendes: Sollte der Aussteller die Bestellung der Stand-
fläche vor der Standflächenbestätigung stornieren, verpflichtet er sich zur Bezah-
lung einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 450. 
Für Rücktritte nach der Standflächenbestätigung gilt Punkt 7 der Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen für Messen und  Ausstellungen.

5. Aussteller und zugelassene Ausstellungsgüter
Als Aussteller sind zugelassen: Hersteller, Importeure, Großhändler, Handelsver-
treter und Verlage des In- und Auslandes mit Produkten und Dienstleistungen, 
die in die vorgegebenen Produktgruppen  eingeordnet werden können. Alle 
Ausstellungsgüter sind in der Anmeldung zu bezeichnen. Nicht zugelassen sind 
Güter, die gegen die Bestimmungen des gewerblichen Rechtschutzes in Deutsch-
land verstoßen (Plagiate).

6. Mietpreis in Ausstellungshallen  
je angefangenem m² Standfläche
EUR 195 Reihenstand (1 Seite offen)
EUR 204 Eckstand (2 Seiten offen)
EUR 213 Kopfstand (3 Seiten offen)
EUR 221 Blockstand (4 Seiten offen)

  Frühbuchervorteil: Die Standmiete reduziert sich um EUR 10/m² für 
vollständige Anmeldungen, die beim Veranstalter bis 27. Oktober 2017 
eingehen.  
Mitglieder des Forum MedTech Pharma e. V. erhalten eine zusätzliche 
Ermäßigung von 10 % auf die zum Anmeldezeitpunkt gültige Stand-
miete.
Die Mindeststandfläche beträgt 9 m².
Die Standart ist abhängig von der Aufplanung, es besteht kein Anspruch auf 
eine bestimmte Standart.
Der Mietpreis schließt ein:  
  Mietweise Überlassung der Standfläche während Aufbau, Laufzeit und Abbau.
  Allgemeine Bewachung der Ausstellungshallen. Allgemeine Beleuchtung der 

Ausstellungshallen. Allgemeine Reinigung der Gänge.
 Für den AUMA (Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft) 

werden je m² Standfläche in Ausstellungshallen EUR 0,60 erhoben und abge-
führt.  
Mit dem Entsorgungsservice Laufzeit in Höhe von EUR 1,50/m² wird die Ent-
sorgung des beim Aussteller während der Messe auf seinem Stand anfallenden 
Abfalls abgegolten. Der Entsorgungsservice Laufzeit wird bis zu einer Fläche von 
500 m² berechnet; jeder weitere m² wird nicht berechnet. Der Entsorgungsser-
vice Auf-/Abbau ist zusätzlich zu beauftragen, falls Sie nicht selbstständig entsor-
gen. Die Entsorgung erfolgt nach den Technischen Richtlinien. 

7. Miet-Komplettstand
Alle Preise je angefangenem m² Standfläche, zuzüglich zum Mietpreis für Stand-
fläche in Ausstellungshallen (siehe Punkt 6). Alle Bilder sind Beispieldarstellungen.
Der Mietpreis schließt ein:  
  Mietweise Überlassung eines Komplettstandes. Eine der sechs  Varianten kann 

auf beigefügtem Vordruck „Miet-Komplettstände“ ausgewählt werden.
Weitere Varianten finden Sie unter www.standkonfigurator.de.
Für den Auf- und Abbau des Miet-Komplettstandes sorgt der Veranstalter.
Der Miet-Komplettstand einschließlich dessen Ausstattung darf nicht beklebt, 
benagelt, gestrichen oder anderweitig beschädigt werden. Während der Miet-
dauer entstandene Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers und werden in 
Rechnung gestellt.
Die Basisausführung des Miet-Komplettstandes kann gegen Aufpreis mit  
zusätz licher Ausstattung im gleichen System ergänzt werden.
Bestellungen hierfür können im Online AusstellerShop vorgenommen werden.

 8. Zahlungsbedingungen
Mit der Anmeldebestätigung kann dem Aussteller eine Voraus zahlung in Höhe 
von 25 % der voraussichtlichen Standflächenmiete berechnet werden. 
Mit der Standflächenbestätigung wird dem Aussteller die gesamte Stand flächen-
miete unter Anrechnung der Vorauszahlung berechnet. Die Voraus zahlung wird 
zurückerstattet, wenn keine Zulassung und keine Standflächenbestätigung erfolgt. 
Die Rechnungen sind zu dem auf der jeweiligen Rechnung an ge gebenen Termin 
fällig und ohne Abzug zahlbar. Sämtliche Zahlungen sind unter Angabe der 
Rechnungs nummer spesenfrei und in EURO zu entrichten.
Sofern der Aussteller im Anmeldeformular eine abweichende Rechnungsadresse 
angibt, bevollmächtigt er die angegebene Person/Firma zum Empfang der Rech-
nung und der sonstigen Zahlungsaufforderungen. Hierdurch wird der Aussteller 
von seiner Zahlungsverpflichtung nicht befreit.  
Für nachträgliche Änderungen der Rechnung, die vom Aussteller zu ver treten 
sind, kann die NürnbergMesse eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50 erheben.
Ein Anspruch auf die zugeteilte Standfläche besteht erst nach vollstän diger 
Bezahlung der Rechnungen. Der Nachweis der Bezahlung ist vom Aussteller zu 
erbringen. 
Der Aussteller stimmt dem Versand von Rechnungen durch den Veranstalter 
per E-Mail (elektronischer Rechnungsversand) zu. Sofern der Aussteller keinen 
elektronischen Rechnungsversand wünscht, kann er diesem schriftlich oder in 
Textform widersprechen.

 9.  Versicherung
Der Aussteller ist grundsätzlich verpflichtet, selbst für einen ausreichenden Ver- 
sicherungsschutz zu sorgen. Der Abschluss einer Ausstellungsversicherung zur 
Abdeckung des Transport- und Aufenthaltrisikos wird empfohlen und kann über 
einen Rahmenvertrag durch den Veranstalter vermittelt werden.

10. Veränderungen
Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung abzusagen, örtlich und 
zeitlich zu verlegen, die Dauer zu verändern oder – falls die Raumverhältnisse, 
behördliche Anordnungen oder nach Auffassung des Veranstalters andere 
zwingende Umstände es erfordern – die dem Aussteller zur Verfügung gestellte 
Fläche zu verlegen, in den Abmessungen zu verändern und zu beschränken. 
Hieraus ergibt sich für den Aussteller nicht das Recht, vom Mietvertrag zurück-
zutreten.

11.  Auf- und Abbau, Ausweise
Aufbau: Sa  7. – Di 10. April 2018 jeweils  8:00 – 18:00 Uhr
Ausstellungsstände, mit deren Aufbau bis Dienstag, 10. April 2018, 15:00 Uhr, 
nicht begonnen wurde, werden vom Veranstalter gestaltet, sofern nicht ander-
weitig darüber verfügt wird. Hieraus entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Ausstellers.
Abbau:    Do 12. April 2018 17:00 – 24:00 Uhr
 Fr 13. – Sa 14. April 2018 8:00 – 18:00 Uhr
Der Zutritt zu den Hallen während des Auf- und Abbaus ist nur mit gesonderten 
Ausweisen möglich. Diese haben für die Dauer der Veranstaltung keine Gültigkeit.

12.  Standgestaltung
Der Aussteller ist für die Standausstattung und -gestaltung selbst verantwortlich.
Oberster Grundsatz der Gestaltung aller Ausstellungsstände ist die 
 Transparenz. Alle offenen Seiten müssen frei zugänglich sein. Dies bedeutet, 
dass mindestens 50 % der jeweiligen Gangseite nicht mit Aufbauten verstellt 
werden dürfen.
Die Mindesthöhe beträgt 2,50 m.
Die Rückseiten der Standbegrenzungen, Werbeträger oder anderer Gestaltungs- 
elemente zum Nachbarstand über 2,50 m Höhe müssen weiß, gereinigt und 
optisch einwandfrei sein und dürfen keine Texte oder  Grafiken  enthalten.
Ausstellungsstände, die die Höhe von 3,50 m überschreiten, bedürfen 
einer Genehmigung des Veranstalters.



Besondere Teilnahmebedingungen 
der Fachmesse  
MT-CONNECT 2018
(Fortsetzung)

Alle genannten Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist.

Die maximale Bauhöhe beträgt in Halle 10.0 5,30 m, in Halle 10.1 3,90 m. 
Zweigeschossiger Standbau ist nicht gestattet.
Wird kein Miet-Ausstellungsstand eingesetzt, wird die Anbringung einer Front- 
blende (0,30 m hoch) an allen offenen Seiten der Stand fläche zur Auflage 
gemacht. Die Frontblende kann entfallen, wenn die erforder liche Standqualität 
auf andere Weise gewährleistet wird.
Weitere Auflagen zur Standgestaltung bleiben vorbehalten.
Die Standbegrenzungswände (Hartfaserstruktur) dürfen nur mit wasserlöslichen 
Klebemitteln behandelt und nicht ohne vorherige Tape zierung gestrichen wer-
den. Nach der Veranstaltung sind Tapeten oder sonstige Wandverkleidungen 
vom Aussteller wieder zu entfernen. Andernfalls werden die Standbegrenzungs-
wände auf Kosten des Ausstellers gereinigt.
Alle weiteren Standbegrenzungswände, Fußböden, Hallenwände,  Säulen, 
Installations- und Feuerschutzeinrichtungen sowie sonstige feste Halleneinbauten 
dürfen weder beklebt, benagelt, gestrichen oder anderweitig beschädigt werden.
Schäden gehen zu Lasten des Ausstellers und werden in Rechnung  ge stellt. 
Eventuell im Standbereich befindliche Säulen sowie Installa tions- und Feuer- 
schutzeinrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten Stand fläche und müssen 
jederzeit zugänglich sein.
Bodenbeläge in den Aus stellungsständen dürfen nur mit Doppelklebe band 
(ausschließ lich mit lösemittelfreien Klebebändern: tesafix Nr. 4964) befestigt 
werden.
Der Aussteller verpflichtet sich, diese Auflagen zu erfüllen. Bei Zuwider- 
handlungen entstehen gegebenenfalls Schadenersatz ansprüche des 
Veranstalters bzw. der betroffenen Nachbaraus steller.

13.1  Ausstellerausweise
Jeder Aussteller erhält entsprechend der Größe seines Ausstellungs stan  des 
für das erforderliche Stand- und Bedienungspersonal bis 10 m² Stand fläche 
3 Ausweise und für je weitere volle 10 m² 1 weiteren Ausweis kostenlos. 
Darüber hinaus benötigte Aussteller aus weise können für Berechtigte zum 
Einzelpreis von EUR 15 einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer gekauft 
werden.

13.2   Ausweise Kongress/Partnering
Jeder Aussteller erhalt einen kostenfreien Teilnehmerausweis zum Besuch 
des MedTech Summit 2018. Darüber hinaus benötigte Ausweise können zu 
ermäßigten Konditionen beim Forum MedTech Pharma e.V. erworben werden.
Dieser Ausweis berechtigt den Aussteller ebenfalls zur kostenfreien Teilnahme 
am Partnering Event.

14.  Marketing-Services für Aussteller (= Direktaussteller) 
Der Veranstalter stellt jedem Aussteller Marketing-Services mit folgenden 
Leistungen zur Verfügung:
 Auslage von Presseinformationen des Ausstellers im Presse-Center. 
  Werbemittelbasispaket 
 –  100 Print-Eintrittsgutscheine 

(mit Eindruck des Firmennamens und der Standnummer des Ausstellers)
 – 100 E-Codes 
  Von Besuchern eingelöste Eintrittsgutscheine/E-Codes werden Ihnen nicht 

berechnet.
 –  500 Sticker 

(mit Eindruck der Standnummer des Ausstellers)
 – 100 Besucherprospekte
  Eintrag im alphabetischen Austellerverzeichnis und im Warenverzeichnis des 

Messe-Guide (kostenlose Abgabe an alle Besucher).
  Bereitstellung eines Musteranschreibens für Besucherakquisition auf der 

Website.

Der Veranstalter stellt jedem Aussteller einen ca. einjährigen – auch nach der 
Messelaufzeit aktiven – Internet-Eintrag in der Aussteller- und Produktdaten-
bank auf www.mt-connect.de mit folgenden Leistungen zur Verfügung:
  Eintrag von Firmenname, Anschrift und Logo.
  Darstellung von 5 Produkten bzw. Dienstleistungen durch je ein Foto, je 

einen Film und jeweils einen maximal 4.000 Zeichen umfassenden Text.
  Mögliche Kennzeichnung der 5 Produkte bzw. Dienstleistungen als Produkt-

neuheiten.
  Firmenbeschreibung (maximal 4.000 Zeichen).
  Unbegrenzte Einordnung in das Produktverzeichnis.
  Link von der Messe-Website zur Aussteller-Website. Der Aussteller schaltet 

einen Gegenlink.
  Veröffentlichung von bis zu 3 Aussteller-Presseinformationen.

  Eintrag von Firmenname und Standnummer in die Online-Hallenpläne.
  Möglichkeit der laufenden Aktualisierung des Internet-Eintrags.
  Ganzjährige Betreuung durch das Internet-Redaktionsteam.
  Gutscheinmonitoring

Darüber hinaus erhält der Aussteller folgende Online-Werbemittel: 
  Online-Banner mit Standnummer des Ausstellers.

Der Aussteller verpflichtet sich zur Abnahme der Marketing-Services zum Preis 
von EUR 510. Die  Berechnung erfolgt mit der Standmiete. Bei Inan spruch nahme 
von Teil leistungen kann keine Preisermäßigung gewährt werden.

15.  Mitaussteller
Mitaussteller sind Unternehmen, die mit eigenem Personal und eige nem An- 
gebot auf dem Stand des Ausstellers (= Direktausstellers)  auf treten. Die Selbst-
ständigkeit muss auch ohne räumliche Trennung erkennbar sein.
Mitaussteller können nur zugelassen werden, wenn die auf dem Anmel devor- 
druck für Mitaussteller abgefragten Angaben vollständig ausgefüllt sind und  
den Teilnahmebedingungen der Veranstaltung  entsprechen.
Mitaussteller unterliegen denselben Bedingungen wie der Aussteller. 
Jeder Mitaussteller erhält einen kostenfreien Ausstellerausweis sowie einen Teil-
nehmerausweis zum Besuch des MedTech Summit 2018. Dieser Ausweis berech-
tigt den Mitaussteller ebenfalls zur kostenfreien Teilnahme am Partnering Event.

16.   Teilnahmegebühr für Mitaussteller
Der Veranstalter stellt jedem Mitaussteller Marketing-Services zur Ver fügung.
  Leistungen siehe Punkt 14
Von Besuchern eingelöste Eintrittsgutscheine werden dem Mitaussteller nicht in 
Rechnung gestellt. 

Der Veranstalter stellt jedem Mitaussteller einen ca. einjährigen – auch nach der 
Messe laufzeit aktiven – Internet-Eintrag in der Aussteller- und Produktdatenbank 
auf www.mt-connect.de zur Verfügung.
  Leistungen siehe Punkt 14

Darüber hinaus erhält der Mitaussteller folgende Online-Werbemittel:
  Leistungen siehe Punkt 14

Der Aussteller verpflichtet sich für jeden von ihm gemeldeten Mitaussteller zur 
Bezahlung der Teilnahmegebühr zum Preis von EUR 580. Die Be rech nung erfolgt 
mit der Standmiete oder zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Inanspruch nahme von 
Teilleistungen kann keine Preis ermäßigung gewährt werden.

17.  Messepriorität
Für die Veranstaltung wird beim Bundesministerium für Justiz Messe priorität 
beantragt. Die Prioritätsbescheinigung sichert gewisse Schutz rechte bis zur 
Anmeldung bei einem Patentamt im In- oder Ausland.

18.  Einwilligung in Datennutzung 
In Ergänzung zu Punkt 24 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Messen 
und Ausstellungen gilt Folgendes: Der Aussteller ist damit einverstanden, 
dass seine mit Einreichung der Anmeldung übermittelten Daten (Firmenname, 
Anschrift, Telefon-/Faxnummer und E-Mail-Adresse) von dem Veranstalter, dem 
Forum MedTech Pharma e.V. und gegebenenfalls von deren ServicePartnern 
veranstaltungsbezogen und zu Informationszwecken (Werbung) gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden. Die Einwilligung kann jederzeit gegenüber dem 
Veranstalter widerrufen werden, ohne dass hierfür gesonderte Kosten neben 
den üblichen Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen.

19.  Ausstelleransprüche, Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand
Alle Ansprüche des Ausstellers gegen den Veranstalter sind schriftlich geltend 
zu machen. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem letzten Tag der Veranstaltung. 
Vereinbarungen, die von diesen Bedingungen oder den sie ergänzenden 
Bestimmungen abweichen, bedürfen der Schrift form.
Es sind ausschließlich deutsches Recht und der deutsche Text maß gebend.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürnberg. Dem Veranstalter bleibt es jedoch 
vorbehalten, seine Ansprüche bei dem Gericht des Ortes geltend zu machen, an 
dem der Aussteller seinen Sitz hat.



1.  Anmeldung
DieAnmeldungzueinerMesseoderAusstellung(Veranstaltung)erfolgtaufdem
Vordruck„Anmeldung“,dervollständigauszufüllenundrechtsverbindlichzuunter-
zeichnenist.AlternativkanndieAnmeldungonlinedurchvollständigesAusfüllen
undAbsendendesOnlineformularsundggf.zusätzlicherBestätigungeinesper
E-MailerhaltenenLinkserfolgen.
DieAnmeldungisteinVertragsangebotandenVeranstalterundkannnichtmit
BedingungenundVorbehaltenversehenwerden,insbesonderestellenPlatzierungs-
wünschekeineBedingungfürdieTeilnahmedar.
MitderUnterzeichnungdesAnmeldevordrucksoderAbsendendesOnlineformulars
bzw.zusätzlicherBestätigungeinesperE-MailerhaltenenLinkswerdendieAllge-
meinenundBesonderenTeilnahmebedingungenverbindlichvomAnmeldendenan-
erkanntundindasAngebotaufgenommen.Erhaftetdafür,dassauchdievonihm
aufderVeranstaltungbeschäftigtenPersonendieseBedingungeneinhalten.

2.  Zulassung/Standflächenbestätigung
ÜberdieZulassungdesAnmeldendenundderangemeldetenGegenständezuder
VeranstaltungentscheidetderVeranstalterdurcheineStandflächenbestätigungin
Schrift-oderTextform(z.B.E-Mail).
MitderZulassungkommtderVertragzustande.IndieAnmeldungaufgenommene
VorbehalteoderBedingungenbedürfenzuihrerWirksamkeitderschriftlichen
BestätigungdurchdenVeranstalter.WeichtderInhaltderZulassungwesentlich
vomInhaltderAnmeldungab,sokommtderVertragnachMaßgabeder
Zulassungzustande,wennderAusstellernichtinnerhalbvon2Wochennach
Zugangschriftlichwiderspricht.
EinRechtsanspruchaufZulassungbestehtnicht.GehenbeidemVeranstaltervor
AblaufderAnmeldefristmehrAnmeldungenein,diedemAnforderungsprofilent-
sprechen,alsAusstellungsflächevorhandenist,entscheidetderVeranstalterüber
dieZulassungnachbilligemErmessen.Eristfernerberechtigt,eineBeschränkung
derangemeldetenAusstellungsgegenständevorzunehmen.
DieZulassunggiltnurfürdieangemeldetenAusstellungsgegenstände,dieinder
StandflächenbestätigungbestimmtenAusstellerunddiedarinangegebeneStand-
fläche.AnderealsdieangemeldetenundzugelassenenGegenständedürfennicht
ausgestelltwerden.
SoweiteinAusstellerseinenfinanziellenVerpflichtungengegenüberdemVeran-
stalterbereitseinmalnichtodernichtrechtzeitignachgekommenist,kanndieser
AusstellervonderZulassungausgeschlossenwerden.

3.  Standflächenzuteilung
SiewirdvomVeranstalterunterBerücksichtigungderProduktgruppenundder
GliederungderjeweiligenVeranstaltungsowiederzurVerfügungstehenden
Räumlichkeitenvorgenommen.InderAnmeldunggeäußertePlatzierungswünsche
werdennachMöglichkeitbeachtet.DiezeitlicheReihenfolgedesEingangsder
AnmeldungenistfürdieStandflächenzuteilungnichtalleinmaßgebend.
DerVeranstalteristberechtigt,demAusstellerimEinzelfallauswichtigemGrund
nachträglicheinevonderZulassungabweichendeStandflächezuzuteilen,Größe,
MaßeundLagezuändern,ohnedassderAusstellerRechteherleitenkann.Vonder
NotwendigkeiteinersolchenMaßnahmemachtderVeranstalterdemAussteller
unverzüglichMitteilung,wobeierihmnachMöglichkeiteinegleichwertigeandere
Standflächezuteilt.VerändertsichdieStandmiete,soerfolgtErstattungoder
Nachberechnung.DerAusstelleristberechtigt,innerhalbvon2WochennachErhalt
derMitteilungseineAnmeldungzurückzunehmen.DerAusstellermussinKauf
nehmen,dasssichbeiBeginnderMesseoderAusstellungdieLagederübrigen
StandflächengegenüberdemZeitpunktderZulassungveränderthat;Ansprüche
kannerhierausnichtherleiten.
EinTauschderzugeteiltenStandflächemiteinemanderenAusstellersowieeine
teilweiseodervollständigeÜberlassungderStandflächeanDritteistohneZustim-
mungdesVeranstaltersnichtgestattet.

4.  Gemeinschaftsaussteller
StandflächenwerdengrundsätzlichnuralsGanzesundnuraneinenVertrags-
partnerüberlassen.HiervonkönnengegebenenfallsAusnahmengemachtwerden.
WollenmehrereAusstellergemeinsameineStandflächemieten,sohabensieinder
AnmeldungeinenvonihnenbevollmächtigtengemeinschaftlichenAusstellungs-
vertreterzubenennen,derverbindlicherAnsprechpartnerdesVeranstaltersist.

5.  Mitaussteller
FürdieBenutzungderStandflächedurcheinweiteresUnternehmenmiteigenen
ProduktenundeigenemPersonal(Mitaussteller)isteinbesondererAntragundeine
ZulassungdurchdenVeranstaltererforderlich.DieZulassungeinesodermehrerer
MitausstellerunterliegteinerzusätzlichenGebühr.
FürdieErfüllungallerAusstellerverpflichtungendurchdenoderdieMitaussteller
haftetderHauptaussteller,gegebenenfallsnebendemMitaussteller.

FürdenAntragwerden,abgesehenvonTelefonnummer,FaxnummerundE-Mail-
AdresseweiterepersonenbezogeneDatendesMitausstellerserfasst.Auch
StrukturdatendesMitausstellerswerdenabgefragtunderfasst.MitderAnmel-
dungdesMitausstellersversichertderDirektausstellerzurWeitergabedieser
DatendesMitausstellersausreichendbefugtzusein.

 6.  Standmieten, Pfandrecht
DieHöhederMietsätzeunddieZahlungsweisesindindenBesonderenTeilnahme-
bedingungenfestgelegt.
DieBezahlungderStandmietenrechnungzudenfestgesetztenTerminenistVoraus-
setzungfürdieNutzungderzugeteiltenStandfläche.BeanstandungenderRechnung
werdennurberücksichtigtinnerhalbvon14TagennachRechnungsstellung.
ZurSicherungderForderungenbehältsichderVeranstaltervor,dasVermieter-
pfandrechtauszuübenunddasPfandgutnachschriftlicherAnkündigungfreihändig
zuverkaufen.EineHaftungfürSchädenandemPfandgutwird,außerimFallevon
VorsatzodergroberFahrlässigkeit,nichtübernommen.

 7.  Rücktritt von der Anmeldung, Teilstornierung der Standfläche
SagtderAusstellerab,storniertereinenTeilderStandflächeodernimmterander
Veranstaltungnichtteil,istderVeranstalterberechtigt,diegemieteteStandfläche
oderdenstorniertenTeildergemietetenStandflächeanderweitigzunutzenund
anDrittezuvermieten.
SoweitdemAusstellerkeinzwingendesgesetzlichesRücktritts-bzw.Kündigungs-
rechtzusteht,bleibtderAusstellernachderZulassungauchbeiStornierungoder
TeilstornierungzurZahlungeinerStornogebührwiefolgtverpflichtet:
bis90TagevorBeginnderVeranstaltung50%
bis30TagevorBeginnderVeranstaltung80%und
ab29TagevorBeginnderVeranstaltungfälltdievolleHöhedervereinbarten

StandmietefürdiestornierteStandflächean.
DemAusstellerbleibtinjedemdieserFällederNachweisvorbehalten,dasssichder
VeranstalterinfolgederStornierung,derTeilstornierungoderderNichtteilnahme
weitereimAbschlagunberücksichtigteAufwendungenersparthatundVorteile
erlangthat.SofernfürdieVeranstaltungnochanderefreieStandflächenimUmfang
derandenAusstellervermietetenStandflächezurVerfügungstehen,kannsichder
AusstellerjedochdabeiinderRegelnichtdaraufberufen,derVeranstalterhabe
durcheineanderweitigeVermietungoderNutzungderStandflächeodereines
TeilsderStandflächeVorteile,insbesondereinFormdererzieltenMiete,erlangt.

 8.  Widerruf der Zulassung
DerVeranstalteristzumWiderrufderZulassungundzuranderweitigenVergabe
derStandflächeinfolgendenFällenberechtigt:
DieStandflächewirdnichtrechtzeitig,dasheißtbisspätestens24Stundenvor

deroffiziellenEröffnung,erkennbarbelegt.
DerAusstellerlässtimFallederNichtzahlungderStandmietezudenfestgesetzten

TermineneinevomVeranstaltergesetzteNachfristfruchtlosverstreichen.
ÜberdasVermögendesAusstellerswirdeinAntragaufEröffnungdes

Insolvenzverfahrensgestellt,mangelsMasseabgewiesenodereinInsolvenz-
verfahrenwurdebereitseröffnet.

DieVoraussetzungenfürdieStandflächenbestätigungseitensdesangemeldeten
AusstellerssindnichtmehrgegebenoderdemVeranstalterwerdennachträglich
Gründebekannt,derenrechtzeitigeKenntniseineNichtzulassunggerechtfertigt
hätten.

DerAusstellerverstößtgegendasHausrechtdesVeranstalters.
AuchindiesenFällenbehältsichderVeranstalterdieGeltendmachungvon
Schadenersatzansprüchenvor.DerAusstellerhatseinerseitskeineAnsprücheauf
Schadenersatz.

 9.   Stornierung von Miet-Ausstellungsständen und weiteren Dienstleistungen
NachderZulassunghatderAusstellereineVergütungauchdannzuzahlen,wenn
erabsagtodernichtteilnimmt.DerVeranstalterbehältsichdarüberhinausvor,
Schadenersatzansprüchegeltendzumachen.StorniertderAusstellerdieBestellung
vonMiet-Ausstellungsständenund/oderweiterenDienstleistungen,isteineStorno-
gebührabhängigvomBestellwertzuzahlen:
90Tagebis15TagevorAufbaubeginn(sieheBesondereTeilnahmebedingungen)

derVeranstaltung25%desBestellwertes
14Tagebis1TagvorAufbaubeginn(sieheBesondereTeilnahmebedingungen)

derVeranstaltung80%desBestellwertes
abAufbaubeginnfälltdievolleHöhean.
DemAusstellerbleibtderNachweisvorbehalten,dassdievonihmverlangte
Kostenbeteiligungzuhochist.

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
für Messen und Ausstellungen

ImFalleeinerNichtübereinstimmunggeltendieBesonderenTeilnahmebedingungen
vorrangigvordenAllgemeinenTeilnahmebedingungen.
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10. Ausschluss von Gegenständen
DerVeranstalterkannverlangen,dassGegenständeentferntwerden,dieinder
Anmeldungnichtenthaltenwarenodersichalsbelästigend,gefährdendodersonst
wieungeeigneterweisenodernachweislichgegengewerblicheSchutzrechte
verstoßen.WirddiesemVerlangennichtentsprochen,soerfolgtdieEntfernung
derGegenständedurchdenVeranstalteraufKostendesAusstellers.ImFalleeiner
demAusstellernachgewiesenenSchutzrechtsverletzung(z.B.aufGrundeinerrechts-
kräftigengerichtlichenEntscheidunggegendenAussteller)kannderVeranstalter
denAusstellervonderTeilnahmeaneinerFolgeveranstaltungausschließen.

11.  Standaufbau, Standausstattung, Standgestaltung
DerAusstellungsstandmussdemGesamtplanderVeranstaltungangepasstsein.
DerVeranstalterbehältsichvor,denAufbauunpassendoderunzureichendausge-
statteterStändezuuntersagenoderaufKostendesAusstellersabzuändern.
DieStandflächemusswährenddergesamtenDauerderVeranstaltungzuden
festgesetztenÖffnungszeitenordnungsgemäßausgestattetundmitfachkundigem
Personalbesetztsein.DerAufbaumussspätestensbiszumAufbauendtermin
abgeschlossenundderStandvonVerpackungsmaterialgeräumtsein.DerAbtrans-
portvonAusstellungsgüternundderAbbauvonStändenvorSchlussderVeran-
staltungistunzulässig.
FirmennameundSitzdesAusstellersmüssendurcheineStandbeschriftungdeutlich
sichtbargemachtwerden.
ImFalleeinerNichtübereinstimmunggeltendieBesonderenTeilnahmebedingungen
vorrangigvordenAllgemeinenTeilnahmebedingungen.
EineÜberschreitungderfestgesetztenHöhenbegrenzungfürdieStändebedarfder
ZustimmungdesVeranstalters.DasgleichegiltfürdieAusstellungvonbesonders
schwerenAusstellungsgütern.VerankerungenimHallenbodensindnichtzulässig.
NachBeendigungderVeranstaltungistderGrundaufbau,soweitervomVeran-
staltererstelltwordenist,unbeschädigtzurückzugebenundderursprüngliche
Zustandwiederherzustellen.Schäden,diedurchunsachgemäßeBehandlung
verursachtodernichtunverzüglichnachSchadenseintrittgemeldetwurden,hat
derAusstellerzuersetzen.Ausstellungsgüter,diesichnachdemAbbauendtermin
nochaufdenStändenbefinden,könnenaufKostendesAusstellersabtranspor-
tiertundeingelagertwerden.

12.  Höhere Gewalt, Veranstaltungsabsage
KannderVeranstalteraufGrundhöhererGewaltoderdurchsonstigeUmstände,
dieernichtzuvertretenhat,dieVeranstaltungnichtdurchführen,sohaterdie
Ausstellerunverzüglichhiervonzuunterrichten.
GrundsätzlichentfälltderAnspruchaufStandmiete,jedochkannderVeranstalter
vomAusstellerbeiihminAuftraggegebeneArbeiteninHöhederentstandenen
AufwendungeninRechnungstellen,soweitdasErgebnisderArbeitenfürden
AusstellernochvonInteresseist.
SolltederVeranstalterinderLagesein,dieVeranstaltungzueinemspäterenTermin
durchzuführen,sohaterdieAusstellerhiervonunverzüglichzuunterrichten.
DieAusstellersindberechtigt,innerhalbvonzweiWochennachZugangdieser
MitteilungihreTeilnahmezudemverändertenTerminabzusagen.IndiesemFalle
habensieAnspruchaufRückerstattungbzw.ErlassderStandmiete.
MussderVeranstalteraufGrundEintrittshöhererGewaltoderaufGrundsonstiger
Umstände,dieernichtzuvertretenhat,einebegonneneVeranstaltungverkürzen
oderabsagen,sohatderAusstellerkeinenAnspruchaufRückzahlungoderErlass
derStandmiete.

13.  Auf- und Abbauausweise, Ausstellerausweise
DerAusstellererhältfürsichundfürdiewährenddesAuf-undAbbauseingesetzten
HilfskräftegegebenenfallsAuf-undAbbauausweise.Diesegeltennurwährendder
Auf-undAbbauzeitundberechtigennichtzumBetretendesAusstellungsgeländes
währendderVeranstaltung.
FürdieLaufzeitderVeranstaltungerhaltendieAusstellerfürsichunddievonihnen
beschäftigtenPersoneneinebegrenzteAnzahlvonAusstellerausweisen,diezum
kostenlosenZutrittberechtigen.
DieAusweisesindaufdenNamenausgestelltundvomInhabereigenhändigzu
unterschreiben.SiesindnichtübertragbarundnurgültiginVerbindungmiteinem
amtlichenAusweis.BeiMissbrauchwirdderAusweisersatzloseingezogen.
DurchdieAufnahmevonMitausstellernerhöhtsichdieZahlderAusweisenicht.
ZusätzlichbenötigteAusweisesindgegenBerechnungerhältlich.

14.  Werbung
WerbungallerArtistinnerhalbdervomAusstellerangemietetenStandflächefür
dieeigeneFirmadesAusstellersundnurfürdievonihrhergestelltenodervertrie-
benenErzeugnisseund/oderDienstleistungenerlaubt,soweitdieseangemeldet
undzugelassensind.
DieVerwendungvonGerätenundEinrichtungen,durchdieoptischund/oder
akustischeinegesteigerteWerbewirkungerzieltwerdensoll,bedürfenderschrift-
lichenGenehmigungdesVeranstalters.
WerbungaußerhalbdervomAusstellerangemietetenStandflächeistnurmöglich
imRahmendervomVeranstalterangebotenenWerbe-undSponsoringmaßnahmen.
WerbungpolitischenCharaktersistgrundsätzlichunzulässig.

15.  Fotografien, Zeichnungen, Filmaufnahmen
DerVeranstalteristberechtigt,Fotografien,ZeichnungenundFilmaufnahmen
vomAusstellungsgeschehen,vondenAusstellungsbautenund-ständenundden
ausgestelltenGegenständenanfertigenzulassenundfürWerbungoderPresse-
veröffentlichungenzuverwenden,ohnedassderAusstellerausirgendwelchen
GründenEinwendungendagegenerhebenkann.DasgiltauchfürAufnahmen,die
PresseoderFernsehenmitZustimmungdesVeranstaltersdirektanfertigen.
AufträgefürFotografien,ZeichnungenundFilmaufnahmendesAusstellungsstandes
gegenEntgeltdarfderAusstellernurandievomVeranstalterzugelassenenund
miteinementsprechendenAusweisversehenenDienstleistungsunternehmenver-
geben.MitderAnfertigungvorBeginnundnachSchlussdertäglichenÖffnungs-
zeitdürfennurdieseDienstleistungsunternehmenbeauftragtwerden.Andere
DienstleistungsunternehmenerhaltenzudiesenZeitenkeinenEinlass.
DemAusstelleristesnichtgestattet,Fotografien,ZeichnungenundFilmaufnahmen
vonStändenundAusstellungsgüternandererAusstelleranzufertigen.

16.  Direktverkauf
DerDirektverkaufistnichtgestattet,sofernernichtdurchdieBesonderenTeil-
nahmebedingungenausdrücklichzugelassenwird.ImFalldesgenehmigten
DirektverkaufssinddieVerkaufsobjektemitdeutlichlesbarenPreisschildernzu
versehen.DieBeschaffungundEinhaltungvongewerbe-undgesundheitspolizei-
lichenGenehmigungensindSachedesAusstellers.

17.  Reinigung
DerVeranstaltersorgtfürdieallgemeineReinigungdesMesse-undAusstellungs-
geländesundderHallengänge.DieReinigungdesStandesobliegtdemAussteller.
SiemusstäglichvorÖffnungderVeranstaltungbeendetsein.BeiderVergabe
derStandreinigungsollsichderAusstellerdesvomVeranstaltereingesetzten
Reinigungsunternehmensbedienen.

18.  Bewachung
DieallgemeineBewachungdesMesse-undAusstellungsgeländesgeschiehtdurch
BeauftragtedesVeranstalters.DurchdieallgemeineBewachungbleibtdiein
Punkt19getroffeneHaftungsregelungunberührt.
DerAusstelleristfürdieBeaufsichtigungseinesStandesundseinerAusstellungs-
gegenständeselbstverantwortlich.Ihmwirddringendempfohlen,seinenStand
beaufsichtigenzulassenundSchädendurchgeeignetenVersicherungsschutz
abzuwenden.ZurNachtzeitmüssenwertvolle,leichtzuentfernendeGegenstände
unterVerschlussgenommenwerden.
FüreinezusätzlicheStandbewachungmusssichderAusstelleraufseineKosten
desvomVeranstaltereingesetztenBewachungsunternehmensbedienen.

19.  Haftung, Versicherung, Unfallschutz
DerVeranstalterhaftetunbeschränktnurinFällendesVorsatzesoderdergroben
FahrlässigkeitsowiefürSchädenwegenderVerletzungvonLeben,Körperoder
Gesundheit.
InallenanderenFällenhaftetderVeranstalternur
beiderVerletzungvonKardinalpflichten.KardinalpflichtensindPflichten,deren

ErfüllungdieordnungsgemäßeDurchführungdesVertragesüberhaupterst
ermöglichtundaufderenEinhaltungderAusstellerregelmäßigvertrauendarf.

soweitderVeranstaltergesetzlichzumAbschlusseinerHaftpflichtversicherung
verpflichtetoderdiesüblichist.

soweitderVeranstalterinbesonderemMaßeVertrauenfürsichinAnspruch
genommenbzw.einequalifizierteVertrauensstellunginnehat.

IndiesenFällenhaftetderVeranstalterjedochnurfürdenvertragstypischen,
vorhersehbarenSchaden(damitinderRegelnichtfürFolgeschäden)undauch
dannnurhöchstensbisEUR100.000jeSchadensfall.DieHaftungsbegrenzunggilt
nurgegenüberUnternehmern,juristischenPersonendesöffentlichenRechtsund
öffentlich-rechtlichenSondervermögen.ImÜbrigenistdieHaftungwegeneinfacher
odermittlererFahrlässigkeitausgeschlossen.DieseHaftungsbegrenzunggiltauch
fürdasVerhaltenderErfüllungs-undVerrichtungsgehilfendesVeranstalters.
DerAussteller/Mit-undGemeinschaftsausstellerhaftetseinerseitsfüretwaige
Schäden,diedurchihn,seineAngestellten,seineBeauftragtenoderseineAus-
stellungsgegenständeund-einrichtungenanPersonenoderSachenschuldhaft
verursachtwerden.
DerAbschlusseinerAusstellerversicherungwirddringendempfohlen.
DerAusstelleristverpflichtet,andenausgestelltenMaschinenundGeräten
Schutzvorrichtungenanzubringen,diedenberufsgenossenschaftlichenUnfallver-
hütungsvorschriftenentsprechen.DerVeranstalteristberechtigt,dasAusstellen
oderdieInbetriebnahmevonMaschinenundGerätennachseinemErmessenzu
untersagen.

20.  Gewerblicher Rechtschutz
DieSicherstellungderUrheberrechteodersonstigergewerblicherSchutzrechte
andenAusstellungsobjektenistSachedesAusstellers.EinsechsmonatigerSchutz
vonBeginneinerAusstellunganaufGrunddesGesetzesbetreffenddenSchutz
vonErfindungen,MusternundWarenzeichenvom18.3.1904(RGBl.S.141)tritt
nurein,wennderBundesministerfürJustizfüreinebestimmteAusstellungeine
entsprechendeBekanntmachungimBundesgesetzblattveröffentlichthat(siehe
BesondereTeilnahmebedingungen,Messepriorität).

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
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21.  Hausrecht, Zuwiderhandlungen
DerAusstellerunterwirftsichwährendderVeranstaltungaufdemgesamten
MessegeländedemHausrechtdesVeranstalters.DenAnordnungenderdort
Beschäftigten,diesichdurcheinenDienstausweislegitimieren,istFolgezuleisten.
VerstößegegendieAllgemeinenundBesonderenTeilnahmebedingungenoder
gegendieAnordnungenimRahmendesHausrechtsberechtigtendenVeranstalter,
wenndieZuwiderhandlungennachAufforderungnichteingestelltwerden,zur
sofortigenentschädigungslosenSchließungdesStandeszuLastendesAusstellers
undohneHaftungfürSchäden.

22.  Erfüllungsort, Gerichtsstand
ErfüllungsortistNürnberg.DasgiltauchfürdenGerichtsstand,wennderMieter
KaufmannodereinejuristischePersondesöffentlichenRechtsistoderkeinen
allgemeinenGerichtsstandimInlandhat.DerVeranstalteristauchberechtigt,den
AusstellerandessenallgemeinenGerichtsstandzuverklagen.

23. Datenschutzhinweis
PersonenbezogeneDatenwerdenvondemVeranstalterundgegebenenfallsvon
ServicePartnernunterBeachtungderVorschriftendesBundesdatenschutzgesetzes
sowieweiterereinschlägigerDatenschutzvorschriftenzurBetreuungundInforma-
tionvonKundenundInteressentensowiezurAbwicklungderangebotenenDienst-
leistungenerhoben,verarbeitetundgenutzt.

24. Einwilligung in Datennutzung
Der Aussteller ist damit einverstanden, dass seine mit Einreichung der Anmel-
dung übermittelten Daten (Firmenname, Anschrift, Telefon-/Faxnummer und 
E-Mail-Adresse) von dem Veranstalter und gegebenenfalls von ServicePartnern 
veranstaltungsbezogen und zu Informationszwecken (Werbung) gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden. Die Einwilligung kann jederzeit gegenüber 
dem Veranstalter widerrufen werden, ohne dass hierfür gesonderte Kosten 
neben den üblichen Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen.

25. Salvatorische Klausel
SolltendieTeilnahmebedingungenteilweiserechtsunwirksamoderlückenhaftsein,
sowirdhierdurchdieGültigkeitderübrigenBestimmungensowiedesVertrages
nichtberührt.IndiesemFallverpflichtensichdieParteien,dieunwirksameBestim-
mungdurcheinesolcheRegelungzuersetzenbzw.dieLückedurcheinesolche
Regelungauszufüllen,mitderdervondenParteienverfolgtewirtschaftliche
Zweckamehestenerreichtwerdenkann.



1. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
Alleöffentlich-rechtlichenSicherheitsvorschriften,insbesonderedieVorschriften
derBayerischenVersammlungsstättenverordnungsinddurchdenAussteller
einzuhalten.InsbesondereistderAusstellerverpflichtet,nureinwandfreigewar-
teteundgesicherteApparateundAusstellungsgegenständeindieMessehallen
einzubringen,dieallengesetzlichenVorschriftenüberdietechnischeSicherheit
derArbeitsmittelentsprechen.

2. Rettungswege
RettungswegeinderAusstellungshallemüssenständig,auchwährenddesAuf-
undAbbaus,freigehaltenwerden.ZuwiderhandlungenwerdenmitBußgeld
belegt.

3. Eingebrachte Gegenstände
RequisitenundAusschmückungensowiesonstigeGegenständemüssenaus
schwerentflammbaremMaterialbestehen.
PyrotechnischeGegenstände,brennbareFlüssigkeitenundanderesbrenn-
baresMaterial,insbesonderePackmaterial,dürfennurinbesonderenvonder
NürnbergMessezurVerfügunggestelltenRäumlichkeitenaufbewahrtwerden.
BeidemBetriebvonLaseranlagensinddiearbeitsschutzrechtlichenVorschriften
entsprechendanzuwenden,auchsoweitfürBesucherzugänglicheBereiche
betroffensind.

4. Brandschutzordnung und Sicherheitskonzept
DieNürnbergMessehateineBrandschutzordnungerlassen,diedurchAushang
bekanntgemachtist;dieseistVertragsgegenstand.
DieNürnbergMessewirdimVollzugderBayVStättVinAbstimmungmitzustän-
digenBehördeneinSicherheitskonzepterstellen.DessenUmsetzungwirdim
RahmenderbestehendenVerträgegesondertgeregeltwerden.

5. Ordnungsdienst, Ordnungsdienstleiter
DieEinhaltungderöffentlichenSicherheitunddieBeachtungderVorgaben
derBayVStättVwirddurcheinenbesonderenOrdnungsdienstüberwacht,der
Ordnungsdienstleiteristbefugt,insbesonderebeiGefährdungderSicherheitder
VeranstaltungbindendeWeisungenzuerteilen.

6. Veranstaltungsleiter und Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik
DervonderNürnbergMessebestellteVeranstaltungsleiterhatfürdieEinhal-
tungderöffentlich-rechtlichenSicherheitsvorschriftenundinsbesondereder
VorschriftenderBayVStättVzusorgen.DerVeranstaltungsleiteristinsbesondere
auchbefugt,dieVeranstaltungaufzulösen.DenAnordnungendesVeranstal-
tungsleitersistunbedingtFolgezuleisten.
DiePersondesVeranstaltungsleitersbzw.dessenVertreterwerdenmitausrei-
chendzeitlichemVorlaufschriftlichvorderjeweiligenVeranstaltungbekannt
gegeben.
DerVeranstaltungsleiteristüberbesondereVorkommnisse,welchedieSicherheit
derVeranstaltungbeeinträchtigenkönnen,umgehendzuunterrichten.
DerVerantwortlichefürVeranstaltungstechnikmussdieSicherheitundFunktions-
fähigkeitdertechnischenEinrichtungenderVersammlungsstättehinsichtlichdes
BrandschutzeswährendderoffiziellenÖffnungszeitgewährleisten.
DerVeranstaltungsleiteroderderVertreteristwährendderoffiziellenÖffnungs-
zeitderAusstellungständigpersönlichanwesend,derVerantwortlichefür
VeranstaltungstechnikoderderOrdnungsdienstleiterauchfürdieZeiträumedes
Auf-undAbbaus.

7. Sicherheitsanordnung
DieOrdnungsbehördensowiedereingesetzteVeranstaltungsleiter,derVerant-
wortlichefürVeranstaltungstechniksowiederOrdnungsdienstleitersindberech-
tigt,WeisungenimRahmenderSicherheitsbestimmungenzugeben.Diesen
WeisungenistinjedemFallFolgezuleisten.

ImMessezentrumNürnberggilteingenerellesRauchverbotinHallen,Kongresssälen,
Tagungsräumen,Restaurants,Cafeterien,mobilenGastronomiezonenundService-
bereichen–mitAusnahmespeziellhierfürausgewiesenerRaucherbereiche.

Ergänzungsvereinbarung zu den 
Allgemeinen Teilnahmebedingungen 
für Messen und Ausstellungen

Bayerische Versammlungsstättenverordnung
Anwendung im Messezentrum Nürnberg

Bayerisches Gesetz zum Schutz der Gesundheit
Anwendung im Messezentrum Nürnberg
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